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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

nachstehende Informationen möchte ich an Sie weitergeben: 
 

1. Gemeinderatssitzung am 04.09.2023 
 

1.1  Allgemeiner Bericht 
 

Info zu Landtagswahlen in Bayern am 08.10.2023 

Hintergrund: 
Wie vor jeder Europa- und Bundestagswahl ergeht vom Bundesmi-
nisterium des Innern an den Kreiswahlleiter ein Schreiben, mit der 
Bitte um Stellungnahme zu Änderungen zur Bundes- und Europa-
wahlordnung ein. 
 

Nach der letzten Landtagswahl im Oktober 2018 erging vom Bun-
desministerium an den Kreiswahlleiter eine Abfrage bezüglich der 
Wahllokale Neuherberg und Seenheim. Bei dieser Wahl befanden 
sich in der Wahlurne in Neuherberg nur 32 Wahlzettel und im Wahl-
lokal Seenheim befanden sich 51 Stimmen. Damit das Wahlgeheim-
nis gewahrt bleibt, wurde nun laut Wahlordnung festgelegt, dass 
mindestens 200 Wahlberechtigte einen Stimmbezirk bilden. 
 

Im Zuge der steigenden Briefwählerzahlen und den Vorgaben der 
Wahlordnung ist es in Ergersheim nicht mehr möglich, 4 Stimmbe-
zirke aufrechtzuerhalten. Sollten in einem Stimmbezirk trotzdem we-
niger als 50 Stimmen abgegeben werden, sind die Stimmzettel zur 
Auszählung einem anderen Wahlbezirk zuzuschlagen. 
 

In Absprache mit dem Kreiswahlleiter und auf Grund eines Gemein-
deratsbeschlusses vom 01.08.2022, lautet die Neueinteilung der 
Stimmbezirke eine Verringerung der Wahlbezirke in Ergersheim von 
4 auf 2 Wahlbezirke. 
 

Vorschlag Neueinteilung der Stimmkreise 
Stimmkreise werden nach Einteilung der Wählergemeinschaften fest-
gelegt: 
Wahlbezirk 1 bildet Wählergemeinschaft Ergersheim  
Wahlbezirk 2 bildet Wählergemeinschaft Ermetzhofen,  
                                                            Neuherberg, Seenheim 
 

Das Wahllokal in Ermetzhofen befindet sich im DaS. 
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Beantragung von Briefwahlunterlagen  
Die Zustellung der Wahlbenachrichtigungsbriefe erfolgt bis 17. Septem-
ber durch die VG Uffenheim. Zur Beantragung der Briefwahlunterlagen 
werfen Sie bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Wahlbenach-
richtigungsbrief in den Briefkasten der Gemeinde bzw. VG Uffenheim 
oder nutzen die Möglichkeit, Ihre Wahlunterlagen online mit Hilfe der 
Wahlbenachrichtigung über die Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft zu beantragen. Die beantragten Briefwahlunterlagen werden 
zeitnah bearbeitet und verschickt. 
 
 
Kommunalrechtsnovelle 2023 
Am 31. Juli 2023 wurde das Gesetz zur Änderung des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften veröf-
fentlicht. Die Änderungen treten zum 01.01.2024 in Kraft (§ 13 Satz 1 
des Änderungsgesetzes). 
 

Dem Gemeinderat ging vergangene Woche das Schreiben des bayeri-
schen Staatsministeriums zu. Aus den Reihen der Gemeinderäte gab es 
hierzu in der Sitzung keine Beiträge. 
 
 
Seminar Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 
Im Rahmen der Erstellung eines neuen ILEK (Integriertes ländliches 
Entwicklungskonzept) auf Kloster Langheim hatten sich die Mitglieder 
der kommunalen Allianz A7 Franken West entschieden, die „alte Zie-
gelei in Gollhofen“ als Projekt in das ILEK aufzunehmen. Zudem hatte 
man sich geeinigt, mehr über die Gründung einer Wohnungsbaugesell-
schaft zu erfahren, mit deren Hilfe das Projekt in Gollhofen umgesetzt 
und auch für die Innenentwicklung der Mitgliedsgemeinden genutzt 
werden kann. 
 

Die Hans-Seidel-Stiftung bietet zu dieser Thematik ein Seminar mit 
Dr. Körnen an. Geplant ist das Seminar für Mittwochnachmittag, dem 
08.11.2023. Die Veranstaltung kann im DaS in Ermetzhofen stattfinden. 
Teilnehmen an der Veranstaltung können alle interessierten Gemeinde-
räte. Laut der Hans-Seidel-Stiftung muss sich jeder Teilnehmer direkt für 
dieses Seminar über einen Link (der uns noch zugeht) bei der Hans-
Seidel-Stiftung anmelden. 
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Zuwendungsbescheid RZWas 2021 Wasserleitungen Ergersheim und 
Ermetzhofen 
 

Die Gemeinde Ergersheim erhält aus dem Förderprogramm für die Er-
neuerung ihrer Wasserleitungen von Ergersheim nach Buchheim und für 
die Erneuerung der Wasserleitungen in Ermetzhofen entlang der Kreis-
straße NEA 31 und in Kleinermetzhofen einen Zuschuss in Höhe von 
70 % der zuwendungsfähigen Kosten. 
 

In Zahlen:  
In den drei Maßnahmen werden 1.578 Meter bestehende Trinkwasser-
leitungen saniert. 
 

Die Kosten hierfür belaufen sich auf  768.550,00 Euro (brutto) 
                                           MwSt. 19%      122.550,00 Euro 

In Aussicht gestellte Zuwendungen   423.508,00 Euro (netto) 
 

Eigenanteil Gemeinde   202.492,00 Euro 
 

Die Kosten der MwSt. in Höhe von 122.550,00 Euro hat die Gemeinde 
auch bei dieser Baumaßname zu tragen. 
 

Normalerweise kann die Gemeinde die MwSt. nicht geltend machen. 
Doch im Fall der Kosten für den Bau der Wasserleitung wird die MwSt. 
vom Finanzamt der Gemeinde zurückerstattet.  
 
Info zum Glasfaserausbau Gigabitrichtlinie Bayern und Bund 
Die Gemeinde Ergersheim befindet sich zurzeit in zwei Förderprogram-
men. Zum Einen befindet sie sich in der Breitbandförderung Bayern und 
zum Anderen in der Breitbandförderung des Bundes. 
 

Im bayerischen Programm wurde es ab März 2020 möglich, Kommunen, 
die bereits über schnelles Internet mit mind. 30 Mbit/s verfügen, über die 
Gigabitrichtlinie Bayern fördern zu lassen. Mit diesem Förderprogramm 
können nun Gebiete mit sog. „grauen NGA-Flecken“ gefördert werden. 
 

Die Gemeinde Ergersheim entschied sich an dem bayerischen Förder-
programm wegen der Erschließung des Baugebiets Paffengrund teilzu-
nehmen. Ohne das Programm war es bisher kaum möglich, die Grund-
stücke im Baugebiet an das Glasfasernetz anzuschließen. 
 

Im August 2020 stellte die Gemeinde einen Förderantrag über das bay-
erische Programm für 66 Grundstücke. Eine Förderzusage hierfür wurde 
bereits erteilt. Die Förderhöhe beträgt 90 % der Kosten. 
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Die Markterkundung fand statt und das Auswahlverfahren wurde durch-
geführt. 
 

Seit April 2023 ist es nun möglich, dass sich Kommunen für das neue 
Bundesförderprogramm bewerben können. Die Gemeinde hat sich für 
das Förderprogramm angemeldet, hat auch den Zuwendungsbescheid 
erhalten. Das Markterkundungsverfahren ergab, dass im Ortsteil Ergers-
heim insgesamt 252 Anschlüsse in der Bundesrichtlinie förderfähig sind. 
Das Auswahlverfahren muss sich jetzt noch anschließen. 
 

Somit ist es der Gemeinde möglich, über das Bundesförderprogramm 
im Ortsteil Ergersheim die restlichen Grundstücke, die im bayerischen 
Programm nicht erschlossen werden konnten, an das Glasfasernetz an-
zuschließen.  
 

Im Förderprogramm des Bundes übernimmt der Freistaat Bayern die 
Kofinanzierung zum neuen Bundesförderprogramm, d. h. der Freistaat 
stockt die Fördersätze des Bundesprogramms von 50 % auf 90 % der 
Kosten auf. 
 

Nachdem nun das Bundesförderprogramm gestartet ist, wird der Frei-
staat Bayern ab dem 1. August 2023 seine Gigabitförderung auf „weiße 
Gebiete“, also Kommunen ohne Breibandversorgung sowie auf Ge-
werbe- und Industriegebiete beschränken. 
 

Die Gemeinde Ergersheim hat mit der Breitbandberatung Bayern GmbH 
alles richtig gemacht. Wir sind genau im Zeitplan und gut in beiden För-
derprogrammen aufgestellt.  
 

So ganz nebenbei hat die Gemeinde auch noch das Gemeindezentrum 
und den Kindergarten über das Förderprogramm „Glasfaser ins Rat-
haus“ an das Breitbandnetz angeschlossen. 
 
Bauarbeiten Kreisverkehr, Tempolimit 30, LKW-Wartebuchten, Verkehr 
Mit den Bauarbeiten zum Kreisverkehr wurde vergangenen Mittwoch be-
gonnen. Ein Tempolimit auf der Durchgangstraße von 30 km/h wurde 
eingeführt, Geschwindigkeitsmessgeräte wurden aufgestellt. Der Ver-
kehr hat spürbar zugenommen. Ortskundige Autofahrer kürzen die Um-
leitungsstrecke ab. Damit in der Neuherberger Straße der Verkehr durch 
LKW-Anlieferungen zur Firma MEKRA durch wartende LKWs nicht zum 
Erliegen kommt, wurde in der Neuherberger Straße das absolute Halte-
verbot während der Bauphase einseitig aufgehoben. Für LKW´s wurde 
eine Wartespur mit Schotter aufgeschüttet. 
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Info zur Planung Ortskanäle Wartung 
Nach wie vor ist die Wartung der Ortskanäle ein Problem. Auf Grundlage 
des Grundsatzbeschlusses zur Ausführung und Vergabe von Kanalkon-
trollen, Kanalverfilmungen und Kanalservice an eine Fremdfirma, fand 
ein Gespräch mit der Ingenieursgesellschaft b-a-u statt. Der Gemeinde 
wurde durch das Büro zugesichert, dass Ende dieses Jahres eine War-
tungsplanung, eine Leistungsbeschreibung und eine Ausschreibung mit 
Vergabe für die Erstellung eines Abwasserkatasters vorliegen wird. 
 

Gemäß Bayerischem Wassergesetz Art. 54 hat der Betreiber von öffent-
lichen Abwasserbehandlungsanlagen ein Abwasserkataster und ein Ka-
nalkataster zu führen. In dem Kataster sind Informationen über die Ein-
leiter in die Abwasseranlagen in jeweils aktualisierter Form enthalten. 
Sind die Betreiber der Abwasserbehandlungsanlage nicht Träger der 
Kanalisation, kann die Kreisverwaltungsbehörde zulassen, dass das Ab-
wasserkataster vom Träger der Kanalisation geführt wird. 
Das Abwasserkataster besteht mindestens aus dem 

1. Kanalkataster 
a) der Kanalbestand 
b) die Sonderbauwerke (Rückhaltebecken) 
c) die wesentlichen nach § 58 WHG genehmigungspflichtigen Ein-
 leitungen in die Kanalisation 
d) die Einleitungsstellen in die Gewässer sowie 
e) der Zustand der Anlagen. Nachweis Kanalverfilmungen 

 

2. Einleiterkataster, Einleitungen, die im Kanalkataster durch Kennzah-
len zugeordneten und erfassen sind. 

 
1.2  Kreisverkehr St 2252; 

- Nachtragsangebot Bauunternehmen Rossaro Mitverlegung 
    Wasserleitung 

 

Bei der Maßnahme Bau des Kreisverkehrs durch die Firma Rossaro ist 
es erforderlich, im Bereich des Kreisverkehrs die geplante Wasserlei-
tung mitzuverlegen. Hierzu legt die Firma Rossaro ein Nachtragsange-
bot vor. Die geplante Leitungsverlegung ist im aktuellen Lageplan er-
sichtlich. 
 

Der Gemeinde liegt ein Nachtragsangebot der Firma Rossaro in Höhe 
von 16.814,93 € netto vor. 
 

Der Gemeinderat genehmigt das Nachtragsangebot der Firma Rossaro 
zur Mitverlegung der Wasserleitung. 
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1.3 Messanerkennung Grundstück 1048/1, Gemarkung Ermetzhofen; 
- Flächenabweichung zum Beschluss vom 02.08.2021 

 

Nach Vermessung des Grundstücks FlNr. 1048/1 durch das Vermes-
sungsamt, erhöhte sich eine Grundstücksfläche um 56,06 m² zur ur-
sprünglich festgelegten Verkaufsfläche also auf 556,06 m². 
 

Im Zuge einer Messanerkennung zur Notarurkunde vom 31.03.2023 
wurde vom Grundbuchamt zum ursprünglichen Gemeinderatsbeschluss 
eine Flächenabweichung des Grundstücks von mehr als 10 % der ur-
sprünglich vereinbarten Fläche festgestellt. 
 

Wegen dieser Flächenabweichung verlangt das Grundbuchamt nun 
zum ursprünglichen Gemeinderatsbeschluss nachträglich einen weite-
ren Beschluss, mit der korrekten Verkaufsfläche zu fassen. 
Der Gemeinderat stimmt erneut dem Grundstücksverkauf einer Teilflä-
che aus dem FlNr. 1048, Gemarkung Ermetzhofen, von 556,06 m² zu. 
 
1.4 Vorlage der Jahresrechnung Gemeinde Ergersheim Haushalts-

jahr 2022 
 

Nach Art. 102 GO ist die Jahresrechnung dem Gemeinderat nach Er-
stellung vorzulegen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechen-
schaftsbericht zu erläutern. 
 

Im Jahr 2022 wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in 
Höhe von 471.027,86 Euro zugeführt 
 

Zum 31.12.2022 beträgt 
 

der Stand der allgemeinen Rücklage  779.548,84 Euro 
 

der Schuldenstand 2.400.000,00 Euro 
 

Der Rechenschaftsbericht kann in der Verwaltung eingesehen wer-
den. Der Gemeinderat Ergersheim nimmt die Jahresrechnung 2022 
zur Kenntnis. Sie wird an den Rechnungsprüfungsausschuss zur ört-
lichen Rechnungsprüfung weitergeleitet. 
 
1.5  Errichtung und Betrieb einer Trafostation auf FlNr. 78/2, Gemar-

kung Seenheim 
 

Die N-Ergie plant auf dem Grundstück FlNr. 78/2, Gemarkung Seen-
heim, eine neue Trafostation. Alle, die für den Betrieb dieser Transfor-
matorenstation sowie die zur Zu- und Fortleitung elektrischer Energie 
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erforderlichen Rohr- und Kabelleitungen einschließlich des jeweils erfor-
derlichen Zubehörs zu errichten bzw. zu verlegen, zu erhalten und zu 
betreiben sowie die zum Betrieb nötigen Begehungen und erforderlichen 
Erhaltungs- und Auswechslungsarbeiten einschließlich Erdarbeiten auf 
dem Grundbesitz vorzunehmen und den Grundbesitz zu befahren. 
 

Der Gemeinderat stimmt der Eintragung einer beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit zum Bau und Betrieb einer Trafostation auf dem Grund-
stück FlNr. 78/2, Gemarkung Seenheim, zu. 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil waren 8 Tagesordnungspunkte zu beraten. 
7 Tagespunkte sind bekanntzugeben: 
 
Allgemeiner Bericht; 
- Bebauungsplan Pfaffengrund Stellungnahme Landratsamt techn. Im-

missionsschutz  
 

- Erneuerung Windfangelement Eingang Zentrum in Zuge Bau Feuer-
wehrhalle 

 

- Regenrückhalteanlage Pilotprojekt ehemalige Kläranlage Neuher-
berg 

 

- Info Vorranggebiet Windkraft  
 

- Info Bauantrag Anbau Feuerwehrgerätehaus Ergersheim. 
 

- Vergabe SIGE-Koordinator gemäß Baustellenverordnung für den An-
bau Feuerwehrgerätehaus Ergersheim 

 

- Vergabe der Natursteinarbeiten Anbau Feuerwehrgerätehaus Er-
gersheim 

 
 
 
2. Kirchweihen 2023 
 

Ermetzhofen  08.10.2023 
Neuherberg  22.10.2023 
Ergersheim  22.10.2023 
Seenheim  29.10.2023 
 
 
 



 - 9 -  
 

 

3. Kirchweih Ergersheim 
 

Die Kerwa is kumma, die Kerwa is do, 
es braucht kaaner brumma, denn alle sin froh! 
 

Mittwoch, 18.10.23 
Ab 17 Uhr: Wirtschaftsbetrieb mit Bieranstich und Livemusik im 
  Sportheim 
  Warme Küche von 17 – 21 Uhr 

- Schlachtschüssel 
- Schnitzel mit Pommes 

 

Donnerstag, 19.10.23: 
Ab 17 Uhr:  Wirtschaftsbetrieb mit Livemusik im Sportheim 
  Warme Küche von 17 – 21 Uhr 

- Schnitzel mit Pommes 
- Schweinelende mit Champignonrahmsoße/Pommes 

Ab 17:30 Uhr: Kerwabetrieb in der Stallwirtschaft 
- Bieranstich 
- Schlachtschüssel, Vorbestellung auch zur Abholung 

 

Freitag, 20.10.23: 
Um 19 Uhr:  Spiel der zweiten Mannschaft des SV Ergersheim gegen 
  die Spielgemeinschaft Oberscheinfeld/Thierberg 
Ab 17:30:  Kerwabetrieb in der Stallwirtschaft 

- Currywurst mit Pommes 
 

Samstag, 21.10.23: 
Ab 18 Uhr:  „Freiluftkerwa“ am Gemeindezentrum 
Ab 18:30 Uhr: einstimmen auf den Abend mit der BKE 

- für das Leibliche Wohl ist gesorgt 
- Sitzmöglichkeiten im Freien und in der Halle 

 

Sonntag, 22.10.23: 
Um 9 Uhr:  Kirchweihgottesdienst in der St. Ursula Kirche  
  KerwaKarpfenSchmaus über die Straß' 
  (mittags Fam. Hofmann): 

- Gebackener Aischgründer Karpfen oder Karpfenfilet 
mit Kartoffelsalat & Salat 

- Schnitzel mit Kartoffelsalat & Salat 
  Nur auf Vorbestellung bis Di. 17.10.2023  
13:30 Uhr:  Kerwaumzug der Ortsburschen und –Madli  
15.30 Uhr:  Spiel der ersten Mannschaft des SV Ergersheim gegen 
  Losaurach 
17 - 21 Uhr:  Wirtshausbetrieb in der Stallwirtschaft (Küche) 
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Montag, 23.10.23: 
Ab 9 Uhr: Traditioneller Schafkopffrühschoppen in der Hecke 
  „Zum Roß“ 
  Essen bitte mit Vorbestellung bis Do. 19.10.2023 

- Hofmanns Klassiker "Lendchen in Pilzrahmsoße & 
Pommes" zu Mittag 

10 - 14 Uhr: Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück 
  in der Stallwirtschaft sowie Schafkopfkarteln 
 
4. Secondhand Basar 
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5. Voranzeige Praxiseröffnung 
 

Am 22. November 2023 eröffne ich meine Praxis in Ergersheim, Bader-
buck 3.  
Gerd Grötsch, Heilpraktiker für Psychotherapie; Beratung & Thera-
pie. 
Gerne lernen wir uns schon ab dem 11. Oktober 2023 unverbindlich ken-
nen oder ich sende Ihnen auf Wunsch mein Praxisprospekt zu. Eine 
Webseite ist im Aufbau. 
Kontakt über Mobiltelefon 0151 7504 6366; Festnetz 0984 795 990 oder 
E-Mail gerd.groetsch@gmail.com 

gez. Gerd Grötsch 
 
 
6. Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern 
 

Seit Anfang Oktober ist es wieder möglich, Bäume und Sträucher zu-
rückzuschneiden. Alle Grundstücks- und Waldbesitzer, die an öffentli-
chen Wegen und Flächen angrenzen, werden aufgefordert, ihre Bäume 
und Sträucher zurückzuschneiden. Gehwege müssen bis zu einer 
Durchgangshöhe von 2,50 m und öffentliche Wege und Straßen bis zu 
einer Durchfahrtshöhe von 4,50 m freigeschnitten werden. Bitte achten 
Sie auch an Straßeneinmündungen auf ein Freihalten der Sichtfenster. 
 

Auf mögliche Gefährdungen wegen herabfallender Zweige und Äste so-
wie auf die Haftung des Baumeigentümers wird besonders hingewiesen. 

gez. Springmann, 1. Bürgermeister 
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7. Informationsabend in Gollhofen 
 

Im Einklang mit der Natur zu mehr Artenvielfalt im Wald; 
TreePlantingProjects präsentieren neue Angebote: 
 
In wenigen Wochen starten die TreePlantingProjects (TPP) in die 
Pflanzzeit 2023/24. Die gemeinnützige Organisation aus Dietenhofen 
hat bereits über 165.000 neue Bäume gepflanzt und nun flexible Ange-
bote entwickelt, die die Kraft der Natur noch stärker nutzen. Fachlich 
unterstützt durch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (A-
ELF) Fürth-Uffenheim, gehört neben der Anpflanzung klimatoleranter 
Arten künftig auch die gezielte Förderung der selbstständigen Naturver-
jüngung zum Portfolio. 
 
Bei einem Infoabend erläutert TPP-Geschäftsführer Stefan Klingner den 
Ablauf einer Zusammenarbeit und die Vorteile für Wald- und Flächenbe-
sitzer*innen. 
 
Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 06. Oktober, um 20 Uhr, im 
Gasthaus zum Stern, Hauptstraße 3, Gollhofen statt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. 
 
 
 
8. In eigener Sache 
 

Feuchttücher und Hygieneartikel gehören nicht ins WC! 
 
Damenbinden, Tampons, Wattestäbchen und Kondome etc. verstopfen 
Rohre, setzen sich an Schiebern und Pumpen fest und müssen als Re-
chengut auf der Kläranlage aufwendig und teuer entsorgt werden. Des-
halb gehören alle Hygieneartikel grundsätzlich in den Restmüll. 
 
Bei Nichtbeachtung entstehen horrende Kosten, die dann umgelegt und 
von allen bezahlt werden müssen. 

gez. Springmann, 1. Bürgermeister 
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9. Spruch des Monats: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr 
 
 
 
 
Dieter Springmann 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den Respekt und die Achtung, 
die ein Mensch seinem  

Gegenüber schenkt, 
zeigt den Charakter,  
den er selbst besitzt. 

 

( Jürgen Pawlicki  *1970 Gnotzheim ) 
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Krisendienst Mittelfranken 
 

 
    Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen 
    Mo.-Do. 18 bis 24 Uhr 
    Fr.            16 bis 24 Uhr 
    Sa. So.     10 bis 24 Uhr  
    Telefon:  0911 / 42 48 55 – 0 
 
 
 
Frauenhaus Ansbach 

 
         Beratung, Hilfe, Schutz 
         und Unterkunft bei 
         häuslicher Gewalt und 
         (Ex-) Partner-Stalking 
      
    E-Mail: frauenhaus@caritas-ansbach.de 
 

 

 
 
Frauennotruf NEA 
 
 

                             täglich von 8.00 bis 24.00 Uhr erreichbar 
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10. Wichtige Nummern innerhalb der Gemeinde 
 

1. Bürgermeister Springmann 09847/96800 0151/59039106 
2. Bürgermeister Förster 09847/95932 0171/6501331 
 
Ortssprecher: 
Ergersheim: Jörg Rabenstein 09847/242 0151/64020172 
Ermetzhofen: Walter Bilke 09847/95929 
Neuherberg: Dieter Förster  09847/95932 0171/6501331 
Seenheim: Markus Hain 09847/249 0160/99459820 
 
Feuerwehrkommandanten: 
Ergersheim: 
1. Kdt. Edgar Weyhknecht 09847/985609 0160/96343558 
2. Kdt. Klaus Geer  09847/458 0151/59481240 
 
Ermetzhofen: 
1. Kdt. Markus Hegwein  09847/9849432 0171/8170060 
2. Kdt. Johannes Hartmann  09847/9299924 0175/8777209 
 
Neuherberg: 
1. Kdt. Martin Centmayer 09847/763 0151/56956776 
2. Kdt. Michael Hornung 09847/361 0171/8152938 
 
Seenheim: 
1. Kdt. Werner Lang 09847/558 0151/21684923 
2. Kdt. Udo Wiederer 09847/984848 0171/3508033 
 
Hausmeister 
Frau Erika Zeller, Mühlleite 12 09847/534 
 
Wasserwart 
Herr Günther Scharf, Mühlleite 4 09847/506 0151/10359350 
 
Schuttplatz 
Herr Günther Scharf, Mühlleite 4 09847/506 0151/10359350 
Herr Werner Reuter 09847/445 0151/51263552 


